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Bekanntmachung
betreffend Herstellungsverbot für Erzeugniffe ans

Bastfasern (Inte , Flachs , Ramie , europäischer
Hanf und überseeischer Hanf ).

Nachstehende Verordnung wird hiermit zur allgemeinen
Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, daß jede Uebertretung,
sowie jedes Anreizen zur Uebertretung der erlassenen Vor¬
schrift, soweit nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere
Strafen verwirkt sind, nach § 9 Buchstabeb*) des Gesetzes
über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 oder
Artikel2**) des Bayerischen Gesetzes über den Kriegszustand
vom5. November 1912 mit Gefängnis bis zu einem Jahr
bestraft wird.

8 1
Inkrafttreten der Verordnung.

Die Verfügung tritt am 15. August 1915 in Kraft.
8 2

Von dem Herstellnngsverbot betroffene
Gegenstände.

Bis auf weiteres dürfen folgende ausschließlich oder
vorwiegend aus Bastfasern in rohem, ganz oder teilweise
gebleichten, kremierten oder gefärbten Zustande herzustellende
Halb- und Fertigerzeugnisse nicht mehr angefertigt werden:

1.  Garne feiner als die Leinengarnnumer 30 englisch
und gröber als Nr. 1 englisch.

2. Alle Seilerwaren wie Bindfäden, Kordel, Schnüre,
Bindegarne, Stricke, Leinen, Seile, Taue, Transport¬
bänder, Bandseile, Gurte.

3. Gewebe für Leib- und Bettwäsche, Haus - und
Tischwäsche, zu welchen für die Kette oder den Schuß
Garne feiner als LeinengarNnummer 30 englisch zu
verwenden sind, und zu deren Herstellung mehr als
5Schäfte oder die Jacquardmaschine benötigt werden***),

4. Kleider- und Futterstoffe, zu welchen für die Kette
oder den Schuß Garne feiner als Leinengarnnummer
30 englisch zu verwenden sind und zu deren Herstellung
mehr als 5 Schäfte oder die Jacquardmaschinebe-
benötigr werden***).

5. Stoffe für Inneneinrichtung:
Matratzendrelle, Bettvorlagen, Wandbespannungsstoffe,
Tapezierstoffe, Möbeldrelle, Läuferstoffe, Möbelplüsche,
Tisch- und sonstige Decken, Vorhangsstoffe, Fellstoffe,
Gardinen aller Art.

6. Stoffe für technische Zwecke:
Säcke, Verpackungsstoffe,Preßtücher Seihtücher, Riemen,
Segeltuche, Plane aller Art, Zeltstoffe, Schläuche,
Packungen.

7- Bänder, Litzen, Gurte, Besatzartikel und Posamenten
8. Wirkwaren aller Art.

Das Verbot erstreckt sich auch aus solche Gegenstände,
welche den unter 1—8 aufgezählten Verwendungs¬
zwecken dienen und den aufgeführten Stoffen im we¬
sentlichen gleich sind, jedoch unter anderer Bezeichnung
gehandelt-werden.

. Zu den Bastfasern im Sinne dieser Verordnung ge-
Wtt : Jute , Flachs, Ramie, europäischer Hans, die außer-
Europäischen Hanfe wie Manilahanf, Sisalhanf, die indischen
PUnsarten, Neuseelandsslachs und andere Seilerfasern: ferner

bxj Bearbeitung der Fasern entstehenden Wergarten
uUu spinnfähigen Abfälle.
Wt  8 3
«oi» dem Herstellungsverbot nicht betroffene

Bastfasererzeugniffe.
, Herstellung feinerer Garne als Leinengarnnummer

Englisch ist erlaubt, wenn sip nachweislich zur Anferti-
bun Nähfäden und Nähgarnen bestimmt sind.

^ie Herstellung der unter das Verbot fallenden Web-
** ist auch fernerhin erlaubt, wenn hierzu ausschließlich
"u feiner als Leinengarnnummer 50 englisch einfach

fin den.
®er  einem in Belagerungszustand erklärten Orte oder

e'n bei Erklärung des Belagerungszustandes oder mährend
Sithcrrn Vom Militärbefehlshaber im Interesse der öffentlichen

t erlassenes Verbot Übertritt,  oder zu solcher
Tr,,. ' ' pUng auffordert oder anreizt, soll, wenn die bestehenden

höhere Freiheitsstrafe bestimmen, mit Gefängnis
**\ Clnem  Jahre  bestrast werden.
.j ®er  in einem in Kriegszustand erklärten Orte oder Be-
”e bei der Verhängung des Kriegszustandes oder während
ff von dem zuständigen obersten Militärbesehlshaber zur

>tt *3ei' öffentlichen Sicherheit erlassene Vorschrift über-
>>ip Er.zur Uebertretung auffordert oder anreizt, wird, wenn

^Esetze eine schwerere Strafe ondrohen, mit Gefängnis
einem Jahre bcstrast.

hxi Die Benutzung der Jacquardmaschine zur Aushilfe bei
I evung glatter Webwaren bleibt erlaubt.

Seilerwaren dürfen in den handwerksmäßig geführten
Betrieben auch zukünftig angefertigt werden, jedoch aus-
schießlich zur Aufarbeitung der bei Veröffentlichung dieser
Verordnung vorhandenen Rohstoffe oder Halberzeugnisse.

Alle für Jute und Iuteerzeugniffe bestehenden Be¬
stimmungen betreffend Beschlagnahme (Derfügungsbe-
schränkung) bleiben in Wirksamkeit.

8 4
Regelung der Erzeugniffe für

Kriegs ! ieferunge«  und der Erzeugnisse aus
eingeführten  Bastfasern «ndHalberzengniffen.

l . Das Verbot erstreckt sich nicht auf Seiler-, Web-
und Wirkwaren irgendwelcher Art, welche nachweislich zur
Erfüllung von unmittelbaren oder mittelbaren Aufträgen
auf Kriegslieferungen dienen.

Kriegslieferungen im Sinne dieser Verordnung sind:
a) alle von folgenden Stellen in Auftrag gegebenen

Lieferungen:
deutsche Militärbehörden,
deutsche Reichsmarinebehörden,
deutsche Reichs- und Staatseisenbahnverwaltungen
ohne weiteres,

b) diejenigen von
deutschen Reichs- oder Staats -, Post- oder Telegra¬
phenbehörden,
deutschen Königlichen Bergämtern,
deutschen Hafenbauämtern,
deutschen staatlichen und städtischen Medizinalbehörden,
anderen deutschen Reichs- oder Staatsbehörden
in Auftrag gegebenen Lieferungen, die mit dem Ver-
merk versehen sind, daß die Ausführung der Lieferung
im Interesse der Landesverteidigung nötig und un¬
ersetzlich ist.
Die Herstellung von Kriegslieferungen in den durch

dieses Herstellungsverbot betroffenen Warengattungen muß,
soweit der Hersteller den Auftrag nicht unmittelbar von
der Behörde erhalten hat durch ordnungsgemäße Aus-
füllung eines amtlichen „Belegscheines für Erzeugniffe
aus Bastfasern" nachgewiesen werden. Soweit ältere
Aufträge am 15. August 1915 noch nicht vollständig aus¬
geführt sind, ist der Hersteller  verpflichtet, sich von
der betreffenden Behörde durch den oder die Zwischen¬
händler einen ordnungsgemäß ausgefülltcn Belegschein zu
verschaffen.

Belegscheine für Erzeugniffe aus Bastfasern sind vom
'Königlichen Kriegsministerium , Kriegs -Roh-
stoff-Abteilung Webstoffmeldeamt , Berlin
SW 48, Verl . Hedemannstr . 11,

zu beziehen. Die auf dem Belegschein abgedruckte An¬
weisung zur Ausfüllung ist genau zu beachten.

2. Das Verbot erstreckt sich ferner nicht auf Seiler-,
Web- und Wirkwaren irgendwelcher Art, welche aus Roh¬
stoffen oder Halberzeugnissengefertigt werden, welche nach¬
weislich erst nach dem 25. Mai 1915 vom Auslande nach
Deutschland eingeführt worden sind. Der Nachweis gilt
als geführt, wenn aus der Buchführung und den Belegen
des Herstellers hervorgeht, daß den Halb- oder Fertigerzeug¬
nissen gegenüber eine unter Anrechnung der entstandenen
Abfälle gleich gewichtige Menge Rohstoff oder Halberzengnis
aus dein Auslände nach dem 25. Mai ei 'geführt worden ist.-

8 5
Zulässige Ausnahmen auf Antrag.

Im öffentlichen Interesse und zur Aufrechterhaltnng
des Wirtschaftslebens können Ausnahmen vom Verbot der
Herstellung, insbesondere der im 8 2 unter Ziffer 2 und 6
ausgeführten Waren durch das Königlich Preuß. Kriegs¬
ministerium, Kriegs Rohstoff-Abteilung, Berlin SW 48,
Verlängerte Hedemannstr. 11, bewilligt werden. Solche
Anträge sind eingehend zu begründen und erforderlichen¬
falls zu belegen.

8 6
Einschränkung der erlaubten Herstellung.
Die durch das Herstellungsverbot nicht betroffenen

Erzeugnisse sind überwiegend für die Deckung des Heercsbe-
darfes geeignet. Obwohl demnach die Herstellung von ge¬
wissen Geweben für Heeresbedarf weiterhin auch ohne Auf¬
trag erlaubt ist, wird doch dringend gewarnt, Gewebe
oder andere Bekleidungsartikel für das Heer herzustellen,
ohne einen mittelbaren oder unmittelbaren Kriegslieferungs-
auftrag zu besitzen. Es besteht sonst die Gefahr, daß Heeres¬
bedarf im Uebermaß zum Schaden des Herstellers und der
Gesamlvolkswirtschaft auf Pvrrat gefertigt wird.

Frankfurt (Main ), im Juli 1915.
Stellvertr . Generalkommando

18. Armeekorps.

W . I. 621/7. 15. K . R . A.

Bekanntmachung
betreffend Bestandserhebung von Bastfaserrohr
stoffen und Erzeugnissen aus Bastfasern (Inte,
Flachs , Ramie , europäischer Hanf und überseeischer

Hanf ).
Nachstehende Verordnung wird hiermit zur allgemeinen

Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, daß jede Ueber¬
tretung — worunter auch verspätete oder unvollständige
Meldung fällt —, sowie jedes Anreizen zur Uebertretung
der erlassenen Vorschrift, soweit nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, nach § 9
Buchstabeb*) des Gesetzes über den Belagerungszustand vom
4. Juni 1851 oder Artikel 4 Ziffer 2 **) des Bayerischen
Gesetzes über den Kriegszustand vom 5. November 1912
oder nach 8 5 ***) der Bekanntmachung über Vorratser¬
hebungen vom2. Februar 1915 bestraft wird; auch'kann der
Militärbefehlshaber die Schließung des Betriebes anordnen.

8 i
Inkrafttreten der Verordnung.

Die Verordnung tritt am 2. August 1915, nachts
12 Uhr, in Kraft. ' ’

8 2
Von der Verordnung betroffene Gegenstände.

Von der Verordnung betroffen sind sämtliche Vorräte
(einerlei ob Vorräte einer, mehrerer oder sämtlicher Klassen
vorhanden sind) an folgenden Gegenständen:
1. f) Bastfaserrvhstoffe, im Stroh (ungeröstet und geröstet),

geknickt, geschwungen, gebrochen, gehechelt und als
Werg oder spinnfähiger Abfall.

2. f ) ganz oder teilweise aus Bastfasern hergestellte Garne
und Zwirne;

3. f) Seilerwaren, wie Bindfäden, Bindegarne, Kordel,
Schnüre, Stricke, Leinen, Seile, Taue, Transportbänder,
Bandseile, Gurte u. a. :

4. ff) alle ganz oder teilweise aus Bastfasern hergestellten
Gewebe, welche für Heeresbedarf in Betracht kommen.
Diese sind alle' glatten oder streifig gemusterten Ge¬
webe in rohem, gebleichten, imprägnierten und gefärbten
Zustande, welche mit nicht mehr als 5 Schäften her¬
gestellt sind und in denen keine feineren Garne als
Leinengarnnummer 30 engl, oder bei mit Baumwolle
gemischten Geweben keine feineren Garne als Baum¬
wollgarnnummer 32 engl, verwendet worden sind;

5. f ) leere Säcke, ganz oder teilweise aus Bastfasern her¬
gestellt, und zwar alle ungebrauchten Säcke und alle
für menschliche oder tierische Nahrungsmittel gebrauchten
Säcke.

Zu den Bastfasern im Sinne dieser Verordnung
gehören:
Jute , Flachs, Ramie, europäischer Hanf, die außer¬

europäischen Häufe wie Manilahanf, Sisalhanf, indischer
Hanf, Neuseelandflachs und andere Seilerfasern; ferner
alle bei der Bearbeitung von Fasern entstehenden
Wcrgarten und spinnfähigen Abfälle.

.8 3
Von der Verordnung betroffene Personen,

Gesellschaften usrv.
Bon dieser Verordnung werden betroffen:

a) alle gewerblichen Unternehmer und Firmen, in deren
Betrieben die in 8 2 aufgeführten Gegenstände erzeugt,
gebraucht oder verarbeitet werden, soweit die Vorräte
sich in ihrem Gewahrsam oder bei ihnen unter Zoll¬
aufsicht befinden;

Der Herr Gouverneur hat für den Befehlsbereichder
Festung Mainz die gleiche Anordnung erlassen.

*) Wer in einem in Belagerungszustand erklärten Orte oder
Distrikte ein bei Erklärung des Belagerungszustandes oder während
desselben vom Militärbesehlshaber im Interesse der öffentlichen
Sicherheit erlassenes Verbot Übertritt,  oder zu solcher
Uebertretung anssordert oder anreizt , soll, wenn die bestehenden
Gejetze keine höhere Freiheitsstrase bestimmen, mit Gefängnis
bis zu einem Jahre  bestraft werden.

**) Wer in einem in Kriegszustand erklärten Orte oder Be¬
zirke eine bei der Verhängung des Kriegszustandes oder während
desselben von dem zuständigen obersten Militärbesehlshaber zur
Erhaltung der öffentlichen Sicherheit erlassene Vorschrift Über¬
tritt,  oder zur Uebertretung auffordert oder anreizt , wird, wenn
nicht die Gesetze eine schwerere Strafe androhen, mit Gefängnis
bis zu einem Jahre b estra ft.

***)' Wer vorsätzlich die Auskunft,  zu der er aus Grund
dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist er-
teilt, ober wissentlich unrichtige oder unvollständige
Angaben  macht , wird mit Gefängnis bis zu 6 Mo¬
naten  oder mit Geldstrafe bis  z u z e h n t a us  e n d Ma rk
bestraft, auch können Vorräte,  die verschwiegen sind, im Urteil
tür beut Staate verfallen erklärt werden.  Wer
fahrlässig die A u s ku n f t, zu der er auf Grund dieser Verordnung
verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige
oder u n v o 11 st ä n d i g e Angaben .macht , wird m i t
G e 1d st r a s e bis zu dreitausend  Sin r k oder im Unver-
uchgcnssälte init Gefängnis bis zu sechs Monaten
deftrait.

ff) Die nicht zu meldenden Mindestmengen jeder Warengattnng
sind im 8 8 aufgeführt.



b-) alle Personen und Firmen, die solche Gegenstände auS
Anlaß ihres Wirtschaftsbetriebes, ihres Handelsbetriebes
oder sonst des Erwerbes wegen für sich oder für
andere in Gewahrsam haben, oder wenn sie sich bei
ihnen unter Zollanfsicht befinden:

c) alle Kommunen, öffeytlich-recktllchen Körperschaftenu
Verbände, in deren Betrieben folche Gegenstände er
„uat gebraucht oder verarbeitet werden, oder me
solche Gegenstände in Gewahrsam haben, soweit die
Vorräte sich in ihrem Gewahrsam oder bei ihnen
unter Zollanfsicht befinden;

cH Personen welche zur Wiederveraußerungoder Ve
arbeitung durch sie oder andere bestimmte Gegestande
der in § 2 aufgeführten Art in Gewahrsam genommen
haben auch wenn sie kein Handelsgewerbe betreiben ;

e) alle Empfänger(der unter a bis ^ bezeichneten Art)
solcher Gegenstände nach Gmpsang derselben, falls Me
Gegenstände sich am Meldetag auf dem Versand be-
finden und nicht bei einem der unter a bis d aus¬
geführten Unternehmer, Personen ifsw. m Gewahrsam,
oder unter Zollaufsicht gehalten werden.

Von der Verordnung betroffen sind hiernach insbesondere
nachstehend aufgeführte Betriebe und Personen:

gewerbliche Betriebe: wiez. B. Faserbereitun̂sanstalten,
Spinnereien. Webereien, Zwirnereien Färbereien Bleicheres
.Wäschefabriken, Konfektionshäuser, Plan- und Sackefabriken,
Seilerwarenfabriken, Seilereien. Netzfabriken. ^

Handelsbetriebe: Kaufleute, Lagerhalter, Spediteure,
Kommissionäre usw-; ^ . . . r

wirtschaftliche Betriebe: Landwirte usw.
Sind in dem Bezirkter verordnenden Behörde neben

der Lauptstelle Zweigstellen vorhanden (Zweigfabrrken, F>-
lialem Zweigbureaus, u bergt.) so ist die Hauptstelle zur
Bieldungund zur Durchführungder Beschlagnahmebestimmungen
auch für die Zweigstellen verpflichtet. Die außerhalb des
genannten Bezirks (in welchem sich die Hauptstelle befindet)
ansässigen Zweigstellen haben einzeln zu melden.

8 4
Meldepflicht.

Die von dieser Verordnung betroffenen Gegenstände
sind von den in 8 3 Bezeichneten(Meldepflichtigen) nach
Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen zu melden.

Die erste Meldung ist für die am 2. August 19
nachts 12 Uhr vorhandenen Vorräte bis zum 12. August

äUD̂ie folgenden Meldungen sind für die bei Beginn des
ersten Tages eines jeden zweiten Monats vorhandenen
Vorräte bis zum 10. des betreffenden Monats — beii der
zweiten Meldung demnach bis zum 10. Oktober 19
zu erstatten.

8 5
Meldescheine.

Bei der ersten Meldung sind die Vorräte von sämtlichen
in 8 2 aufgeführten Gegenständen anzugeben; bei den
folgenden Meldungen nur die Vorräte der in 8 2 unter
Ziffer1 und 2 aufgeführten Gegenstände.

Die Meldungen haben unter Benutzung der amtlichen
Meldescheine für Bastfasern und Bastfasererzeugniffe zu er¬
folgen. Die Meldescheine für die erste Bestandsmeldung sind
unverzüglich nach erfolgter Bekanntmachung gegenwärtiger
Verordnung für die späteren Meldungen entsprechend früh¬
zeitig. bei dem Wcbstoffmeldeamt der Kri-gs-Rohstoff-Abteilung
des Königl. KriegsministermmS, Berlin SW 48, Ver
längerte Hedemannstraße 11, zuverlangen. Die Anforderung
bat auf einer Postkarte(nicht mit Brief) zu erfolgen, Me
nichts anderes erhalten darf, als die Kopfschrift: „Betrifft
Meldescheine für Bastfasern", die kurze Anforderung der
Meldescheine und die deutliche Unterschrift und Firmenstempel

mit ^ "̂ Bestänm'sind nach den vorgedruckten Stoffbezeich-

"""^Jn denMgen Fällen,̂ n denen die Gewichte oder Mengen
nicht ermittelt werden können, sind schätzungsweise Angaben
einzutragen, mit dem besonderen Vermerk, daß die Angaben

Sämtliche in den Meldescheinen gestellten Fragen sind
genau zu beantworten.

Die Meldescheine sind ordnungsgemäß frankiert an das
Webftoffmeldeamt der Kriegs - Rohstoff - Abteilung des
Kgl . Kriegsministeriums Berlin SW . 48, Verlängerte

Hedemannstraße 11,
einznfenden. Auf die Vorderseite der zur Uebersendung von
Meldescheinen benutzten Briefumschläge ist der Vermerk zu

- setzen: „Enthält Meldescheine für Bastfasern".
.8 6

- Besondere Meldebestimmunge «.
Nlacksftroh und Haufstroh. welche am Stichtage noch

nicht geerntet find, müffen schätzungsweise gemeldet werden.
Die genaue Meldung ist sofort nach der Einerntung unter
Abrua des Gewichtes d^ Samens vorzunehmen.

8 7
Lagerbuch.

Jeder Meldepflichtigehat ein Lagerbuch einzurichten
aus dem jede Aenderung in den Vorratsmengen und ih
Verwendung ersichtlich sein muß.

Beauftragten der Polizei- und Militärbehörden ist ede-
zeit die Prüfung des Lagerbuches, sowie die Besichtigung
des Betriebes zu gestatten.

8 «
Ausnahmen.

Die Meldepflichtigen sind insoweit von einer M^M'
Pflicht und Führung des Lagerbuches befreit, als ihre Vor-
räte (einschließlich derjenigen in sämtlichen Zweigstellen, de
sich im Bezirk der verordnenden Behörde befinden) am .
August 1915, nachts 12 Uhr, geringer sind als (Mindest.

^afeln Gesamtvorratvon 500 kg Faserstroh oder 100
kgr ausgearbeitete Rohstoffe, ..

b) 100 kg Garne und Zwirne oder 100 kg -seiler-

c) Soo'm Gesamtlänge von Geweben gleicher Bezerch-
nung(z B. alle Gewebe unter der Bezeichnung Hand-
tücher oder Bettücher). Nicht zu melden sind demnach
alle gemusterten Gewebe (ausgenommenge,treifie
Gewebe) und alle Bastfasergewebe in denen Garne
feiner als Leinengarn Nr. 30 oder Baumwollga
Nr. 32 enthalten sind. Ebenso sind nicht zu melden
alle Wirkwaren ünd Spitzen(vergl. 8 2 Ziffer4),

d) 500 Säcke aller zu meldenden Gattungen fvergl. 8 2

A diese Personen sind auf besonderes Verlangen der
Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Kriegsministeriumszur Meldung
ibrer Vorräte oder zu Fehlmeldungen verpflichtet.
^ In edem Falle tritt auch für sie die Pflicht zur Mel-
dunâund zur Führung eines Lagerbuches für die gesamten
Bestände ein, wenn an einem späteren Stichtage ie o en
bezeichneten Mindestvorräte überschritten werden. - Vrr
ringern sich die Bestände nachträglich unter die angegebenen
Mindestvorräte, so bleibt die Pflicht zur Wiederholung der
Meldung und Führung des Lagerbuches trotzdem bestehen.

Frankfurt (Main ), 27. Juli 1915.
Stellvertr . Generalkommando

18. Armeekorps.

8. Der Prüfungskommission ist nicht bekannt, wessen Tuche
sie beurteilt. - m ^ » c

Sie hat das Recht, gegebenenfalls Nachprüfungen
der Tuchproben vornehmen zu lassen.

Die Kommission setzt an Hand der Preistabellen
(val. Ziffer 6) mit Stimmeneinheit den Uebernahme.
preis fest Sie kann gewisse Zuschläge oder Abschläge
bestimmen. Durch erstere dürfen jedoch die gesetzlichen
.Höchstpreise nicht überschritten werden.

Wird in der Kommission eine Einigung über den
Preis nicht erzielt, so muß der Vorsitzende die Ent-

Der Herr Gouverneur hat für den Befehlsbereichder
Festung Mainz die gleiche Anordnung erlassen._ __

>?,s Sam«

”®te nach dem eintreffenden, vor¬
dem Stichtage aber schon abgksandten Vorräte sind vom
Empfänger unverzüglich nach Empfang zu melden.

Außer den Vorratsmengen ist anzugeben, wem die
fremden Vorräte gehören, die sich im Gewahrsam des Aus-
kunftspflichtigen(88 3 und 4) befinden.

Auf einem Meldeschein dürfen nur die Vorräte eines
und desselben Eigentümers, und die Bestände einer und
derselben Lagerstelle gemeldet werden. •

Soweit Rohstoffe oder Garne nach dem 25  Mai 1915
aus dem Auslande eingeführt sind, hat der Meldepflichtige
dies bei Erstattung der Meldung anzugeben und auf Ver-
langen des Kriegsministeriunls, Kriegs-Rohstoff-Abteilung,
den Nachweis dafür zu erbringen.

Anfragen, die vorliegende Verordnung betreffen, fmo
an das Webstoffmeldeamt der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des
Königl. Kriegsministeriums, Berlin SW . 48, Verlängerte
bedemannstraße 11, zu richten; die Anfragen muffen auf
dem Briefumschlag sowie am Kopf des Briefes den Vermer
enthalten: „Betrifft Bestandsaufnahme für Bastfasern.

Muster der gemeldeten Vorräte sind nur aus besonder es
Verlangen dem Webstoffmeldeamtzu übersenden.

Bekanntmachung
betreffend ;

Vorschriften über das Verfahren bei der Prüfung,
der Feststellung des Uebernahmepreises und der

Uebernahme von Militärtuchen.
1. Die Prüfung, Feststellung des Uebernahmepreises und

Uebernahme der Militärtuche erfolgt innerhalb des
Reichsgebietes durch das Königlich Preußische. ricg

Die Aufforderung zur Ueberlassung und äut  ® er*
sendung sowie die Anordnung des Eigentumsuber-
ganges (Uebernahme) der Militärtuche ergeht durch
das Wollgewerbemeldeamtdes Königlich Preußischen
Kriegsministeriums. ^ ,

2 Für die Preisbestimmung der beschlagnahmten Tuche
ioN eine physikalisch-chemische Prüfung maßgebend sein,

1)OV)( l[lfI)udu'iob(tt, dir ohne amtliche PeiisungSzeugnisse
eingereicht sind, werden daher in der Prüfungsstelle
deŝ Wollgewerbemeldeamtes geprüft. Soweit amtliche
Prüfungszeugniffe beigebracht werden, sind diese für
die Preisfestsetzung maßgebend.

8 Die Prüsungsstelle wird von einem Dipl.-Jngemeur
geleitet dem zwei akademisch gebildete Chemiker zur
Seite stehen. Sie arbeitet nach den ®™nbja&*n öeg
Königlichen Material-Prüfungs-Amtes ^ Berlm-L-chter.
selbe Die Beamten sind dort ausgebildet. Es wird
ihnen in keinem Falle bekannt gegeben, wem de
einzelnen Tuchproben gehören. Die Vordrucke für die
Prüfungsberichte und die Muster-Kontrollstee mi
Nummern an Stelle der Namen versehen und so der
Prüfungsstelle übergeben. Den Prnfungsbeamten ist
das Betreten der Räume, in denen der Briefwech,el
mit den Meldenden usw. bearbeitet wird, verboten.

4 Nach dem Ergebnis der phystkalisch-chemifchen Prüfung
(Ziffern2 und 3) werden die ^uche von dem Lollge-
Werbemeldeamt in Klassen eingeteilt.

5 Die Entscheidung, welche Klassen und Farben von TucheN
jeweils von der Militärbehörde übernommen und
welche zur späteren Verwendung zuruckgestellt werden,
hat die Bekleidungsabteilungdes Kriegsministeriums.

Die Bekleidungsabteilung wird nach ihrem Ermessen
. unbrauchbare Tuche den: Wollgewerbemeldeamtezur

Freigabe bezeichnen. ^ ^
6 Für die einzelnen Tuchklaffen sind von dem Kgb Preu¬

ßischen dem Kgl. Bayerischen, dem Kgl sächsischen
und dem Kgl. Württembergischen Kr.egsministerium auf
Grund der gesetzlichen Höchstpreise für Mi .itärmannschasts-
tuche Preistabellen festgesetzt worden̂ " ese Tabellen
bilden die endgültige Unterlage für d.e Festsetzung des
Uebernahmepreises im Einzelfalle.

7. Die Muster werden mit den Prüsungszeugmssenund
unter Angabe der auf Grund der Prüfung, bezw. des
amtlichen Prüfungszeugnisses festg-stellten Klaffen einer
Kommission vorgelegt, die sich jeweils aus einem- isizter
kes KZg-ministtriums als Vorsitzenden einem Sach-
verständigen aus Tuchgroßhandels- und êmem aus
Fabrikantenkreisen zusammensetzt Erstere sachverstan-
diae sind von den Handelskammern zu Berlin, München,
Leipzig Stuttgart, letztere von dem Kriegs-Garn- und
Tuchverband dem Kriegsministerium zu benennen. Das
Wollgewerbemeldeamt wird jeweils zwei von diesen
Sachverständigen rechtzeitig zur Teilnahme an den
Kikunaen auffordern.

scyelvung ver - »— , 1 —
anrufen, welche alsdann den Preis an Hand der Sach,
verständigen Gutachten endgültig festsetzt. Eine An-
fechtung der Preisbestimmung ist nicht zulässig.

9. Sow'eit die Bekleidungsabteilungbestimmtê nche als
zur Uebernahme geeignet bezeichnet hat, gibt das Moll-
aewerbemeldeamt dem Bekleidungs-Beschastungs-Amte
die Bestände an diesen brauchbar befundenen Tuchen
an und fordert es auf, mitzuteilen, wann und an
welches Kriegs-Bekleidungs-Amt die betreffenden-buche

10 Sobald ^ da? Bekleidungs-Befchaffüngs-Amt das em-
pfangspflichtige Kriegs-Bekleidungs-Amt bezeichnet hat,
teilt das Wollgewerbemeldeamt dieiem die Entscheidung
des Bekleidungs-Beschaffungs-Amtes mit und gibt ihm
den Eigentümer, die Menge. Art und Eigenschaften,
den Uebernahmepreis und Liefertermin der „ucfje an.

11. Zugleich ergeht von dem Wollgewerbemeldeamtan die
Eigentümer gemäß 8 2 des Gesetzes betr. Höchstpreise
ümn 4~ 1914- dieAufforderung zur Ueberlassung
ÖOm  17 . Dez. 1914
dieser Tuche an die Militärbehördeund zur umgehenden
Uebersendung an das zu bezeichnende Kriegs-BekleidungS-
Amt unter Bekanntgabe der „Lieferungs- und Abnahme-
Vorschriften". ,

12 Das Kriegs-Bekleidungs-Amt prüft die ^uche nach
Eintreffen und benachrichtigt das Wollgewerbemeldeamt
von der Annahme oder Zurückweisung der -buche.

13 Hat das Wollgewerbemeldeamt Kenntnis von der An-
nähme der Tuche durch das KriegS-Bekleidungs-Amt
erhalten, so teilt es dem Eigentümer der Tuche Mit,
daß das Eigentum der in Rede stehenden»uche dem
betreffenden Kriegs-Bekleidungs-Amt übertragen wird

14 Das Kriegs-Bekleidungs-Amt, welches die Tuche erhalt,
bezahlt sie spätestens6 Wochen nach Empfang.
Mainz,  den 25. Juni 1915.

Der Gouverneur der Festung Mainz.

n  Wenn dir Sitze ihre Opfer fordert. Alle Jahre gibt

fester Kleidung und dergleichen zurückzuführen sind, -"ch i"

Ls ah « Pt »H SS

iSiPItisü
Bewußtlosigkeit manchmal mit Krampfanfällen verbunden, zeitig
Der Sommes schier soll daher solche Dinge lieber n.ch m°cheu-
Die Wochenschrift„F ü rs H ° u s" bringt m jebet Nummer euren
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und Postanstalten bezogen werden.

Verantwortlich: « damEtienne,  Oestrich.
. . .
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i ! Die gegenwärtige Kriegs
I ' läge. >
T: Kriegsschauplatz Westen.

Ost-N.
U-Boot Kriegsgebiet.
Die Lage von Bosporus
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Dieselbe enthält:
Dir türkisch-russische Grenze- s
Die westlichen Äouverne- t

nients Rußlands. |
Italienisch.Kriegsschauplatzf

Außerdem eine Tabelle.
Unsere jl - tte i«

Mrlttzrt-S».

H'r-ois nur 20 Pfennig-
Zu beziehen durch den Verlag des

j Aürgerfreund .̂
S: . . .

Tapete» - ®^
zu ganz besonders billigen Preisen ! jn »» f

Tapeten, Borden and Restpartien beliebiger Ro* 1 frepP^Jn«''
besseren Qualitäten . Linkrusta-Imitationenk>k 8o°k ^
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Tapttten -Kleister

Joseph Thuquet Nachfolger, **
Höfeben Nr. 2. Domläden.
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